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ANFRAGE BEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Bayr und Genossen vom 17. Dezember 

1987, Nr. 1397/J-NR/87, "Ablegung der 

LenkerprUfung" 

Ihre Frage darf ich wie folgt beantworten: 

Ich verkenne nicht die Tatsache, daß jegliche Frist fUr die 

Betroffenen Probleme mit sich bringt. Um die Probleme im 

gegenständlichen Fall zu mildern, wurde die Anordnung im All

gemeinen DurchfUhrungerlaß getroffen, derzufolge bereits 2 

Wochen vor Erreichung der Altersgrenze des Kraftfahrgesetzes 

zur LenkerprUfung angetreten werden darf. Idh habe aber die 

von Ihnen dargestellten Argumente zum Anlaß genOmmen, um die 

zuständige Sektion anzuweisen, diese Befristung zu Uber

denken. BerUcksichtigt werden muß jedoch, daß keinesfalls ein 

zu langer Zeitraum zwischen Ablegung der LenkerprUfung und 

der tatsächlichen aktiven Teilfiahme am motorisierten Kraft~ 

fahrzeugverkehr verstreichen sollte, um erworbene Kenntnisse 

nicht zu beeinträchtigen. Der Antrag auf Ertellung der 

Lenkerber~chtigung kann bereits 3 Monate vor Erreichen der 

Altersgrenze eingebracht werden. Ab dies~m Zeitpunkt ist auch 

der Besuch der Fahrschule bzw. die DurchfUhrung von Fahr

Ubungen gemäß § 122 Kraftfahrgesetz zulässig. Es könnte daher 

der Behörde selbst Uberlassen bleiben. wann sie die einzelnen 

Teile des Ermittlungsverfahrens zu diesem Antrag, und daher 

auch die LenkerprUfungals einen Teil des Ermittlungsver

fahrens durchfUhrt. 
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Mein Ressort wird daher diesen Vorschlag bei der nächsten 

Konferenz der beamteten Verkehrsreferenten der Bundesländer 

zur Diskussion stellen. um eine einvernehmliche Vor~angsweise 

der Länder zu sichern. Das Ergebnis der Beratungen witd dann 

Eingang in den Allgemeinen DurchfUhrungserlaß zum Kraftfahr

gesetz finden. 

Wien, am 25. Jänner 1988 
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